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Regeste

Regeste Wehrsteuer, kantonale Ertragssteuer; verdeckte Gewinnausschüttung. Es ist mit
dem WStB nicht vereinbar, wenn sich die Veranlagungsbehörde beim Entscheid darüber,
ob durch den Verkauf einer Liegenschaft eine verdeckte Gewinnausschüttung getätigt
worden sei, an den im Rahmen der Vermögenssteuer ermittelten Schätzungswert der
Liegenschaft gebunden erachtet (E. 2). Hinsichtlich der kantonalen Ertragssteuer verstösst
diese Auffassung gegen Art. 4 BV (E. 3).

Regeste Impôt pour la défense nationale, impôt cantonal sur le bénéfice; distribution
déguisée de bénéfices. L'autorité de taxation qui doit décider si une vente immobilière
constitue une distribution déguisée de bénéfices contrevient à l'AIN, lorsqu'elle considère
que la valeur d'estimation de l'immeuble en cause, telle qu'elle a été établie pour le calcul de
l'impôt sur la fortune, la lie (consid. 2). Du point de vue de l'impôt cantonal sur le bénéfice,
il y a là une violation de l'art. 4 Cst. (consid. 3).

Regesto Imposta per la difesa nazionale, imposta cantonale sull'utile; distribuzione occulta
di profitti. L'autorità di tassazione chiamata a decidere se una vendita immobiliare comporti
una distribuzione occulta di profitti contravviene al DIN ove si consideri vincolata dalla
stima dell'immobile quale effettuata per la determinazione dell'imposta sulla sostanza
(consid. 2). Per quanto concerne l'imposta cantonale sull'utile, tale opinione implica una
violazione dell'art. 4 Cost. (consid. 3).

Erwägungen

E. 2
a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung
vor, wenn eine Aktiengesellschaft BGE 105 Ib 84 S. 86 einem Aktionär direkt oder indirekt
ohne entsprechende Gegenleistung eine geldwerte Leistung ausgerichtet hat, die unter
denselben Umständen einer der Gesellschaft fernstehenden Person nicht oder nicht im
gleichen Umfang gewährt worden wäre (ASA 46, S. 451; 43, S. 238 und dort erwähnte
Entscheide; vgl. auch BGE 95 I 174 ). Steht eine verdeckte Gewinnauschüttung durch den
Verkauf einer Liegenschaft in Frage, so ist der Verkehrswert des Grundstücks zu ermitteln.
Es ist nicht unzulässig, wenn dabei die Grundsätze sinngemäss angewendet werden, die für
die Bewertung der Grundstücke im Rahmen der Vermögenssteuer gelten (vgl. ASA 46, S.
115 ff.). Diese Grundsätze und die darauf beruhenden Schätzungswerte können für die
Steuer vom Ertrag indes keine direkte Verbindlichkeit beanspruchen. Selbst wenn im
Rahmen der Vermögenssteuer bereits eine Grundstücksschätzung vorgenommen worden
und in Rechtskraft erwachsen ist, so kann das deshalb nicht bedeuten, dass der
Verkehrswert der fraglichen Liegenschaft für die Veranlagung der Ertragssteuer bereits
rechtskräftig festgelegt sei. In diesem Rahmen ist eine Korrektur der amtlichen



Schätzungswerte durchaus möglich und auch geboten, und zwar sowohl nach unten, wenn
sie über dem Verkehrswert des Grundstücks liegen sollten, als auch nach oben, wenn der im
Rahmen der Vermögenssteuer ermittelte Wert den Verkehrswert der Liegenschaft nicht
erreicht. Das entspricht der Vorschrift von Art. 49 Abs. 1 lit. b WStB, wonach für die
Ermittlung des steuerbaren Reinertrages alle vor der Berechnung des Saldos der Gewinn-
und Verlustrechnung ausgeschiedenen Teile des Geschäftsergebnisses in Betracht fallen,
die nicht zur Deckung geschäftsmässig begründeter Unkosten verwendet werden. Die
dargelegte Auffassung drängt sich auch in sachlicher Hinsicht auf. Die Steuerpflichtige,
welche die im Rahmen der Vermögenssteuer vorgenommene amtliche Schätzung ihrer
Liegenschaft unangefochten lässt, braucht nicht anzunehmen, dass ihr das Ergebnis dieser
Schätzung im Rahmen der Ertragssteuer als rechtskräftig entgegengehalten werde. Das gilt
nur schon deshalb, weil die amtliche Schätzung einer Liegenschaft in der Regel für eine
verhältnismässig lange Zeit unverändert bleibt, während der Verkehrswert grösseren
Veränderungen unterliegt und den amtlichen Wert der Liegenschaft je nach den besonderen
Umständen über- oder gelegentlich auch unter schreiten kann. Ist letzteres der Fall, so kann
von einer verdeckten BGE 105 Ib 84 S. 87 Gewinnausschüttung offenkundig nicht
gesprochen werden, wenn die Liegenschaft zu einem unter dem amtlichen Schätzungswert
liegenden Preis veräussert wurde. Trifft hingegen das erstere zu, so wäre unverständlich,
wenn die Steuerbehörde im Rahmen der Besteuerung des Ertrags vom Wert der amtlichen
Schätzung auszugehen und das Vorliegen einer verdeckten Gewinnausschüttung zu
verneinen hätte, selbst wenn die Liegenschaft in Tat und Wahrheit zu einem Preis
veräussert wurde, der einem der Gesellschaft fernstehenden Dritten keinesfalls zugestanden
worden wäre. b) Aus Art. 31 WStB und der Verfügung des Eidg. Finanz- und
Zolldepartementes betreffend die Bewertung der Grundstücke vom 14. Oktober 1958 ergibt
sich nichts anderes. Art. 31 WStB betrifft die Besteuerung des Vermögens und setzt in Abs.
1 fest, dass der Wert der Grundstücke unter billiger Berücksichtigung des Verkehrswertes
und des Ertragswertes berechnet wird. Art. 31 Abs. 5 WStB ermächtigt das Eidg. Finanz-
und Zolldepartement, für die Bewertung der Liegenschaften besondere Bestimmungen zu
erlassen. Gemäss Art. 9 Abs. 1 der genannten Verfügung können in den Kantonen, in denen
nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführte Liegenschaftsschätzungen vorhanden sind,
die Grundstücke auf der Grundlage dieser Schätzungen bewertet werden. Das ist
hinsichtlich des Kantons Graubünden der Fall. Art. 31 WStB betrifft indes allein die
Besteuerung des Vermögens. Aus dieser Bestimmung und aus Art. 9 der Verfügung des
Eidg. Finanz- und Zolldepartements lässt sich nicht ableiten, dass der im Rahmen der
Vermögenssteuer festgelegte Grundstückswert auch für die Besteuerung des Ertrages gelten
solle. c) Bei dieser Sachlage hat die Vorinstanz Bundesrecht verletzt, indem sie sich durch
das Ergebnis der amtlichen Grundstücksschätzung gebunden erachtete. Der angefochtene
Entscheid ist deshalb aufzuheben, soweit er die Wehrsteuer-Veranlagung betrifft, und die
Sache ist zu neuer Entscheidung an das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden
zurückzuweisen.

E. 3
(Es folgen Ausführungen darüber, dass der angefochtene Entscheid Art. 4 BV verletzt,
soweit er die kantonale Ertragssteuer betrifft.)
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